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WILLY SPIELER

Die Armee als Staatsreligion

Zur bundesritlichen Botschaft
gegen die Zivildienst-Initiative

Die Botschaft, die der Bundesrat am 25. August 1982 zur Volksinitiative
«fir einen echten Zivildienst auf der Grundlage des Tatbeweises»
verabschiedet hat, ist €in Dokument der Dialogunfihigkeit: Die eigene
Sicherheitsdoktrin wird zur Staatsreligion aufgeplustert; wer sich ihr
widersetzt, irrt in seinem Gewissen oder hat gar kein Gewissen. Der
Militdarverweigerer soll einer ebenso sinnlosen wie diskriminierenden
Gewissenspriiferei unterzogen werden. Und selbst die Frage, wie ein
friedensfordernder Zivildienst aussehen konnte, iibersteigt ganz offen-
sichtlich die Phantasie unserer Landesregierung.

Sicherheitspolitischer Dogmatismus

Der Bundesrat argumentiert exakt wie die romische Kirche vor dem
Zweiten Vatikanischen Konzil: 1. Es gibt eine unfehlbare Wahrheit, die
allein ein Recht auf Dasein hat. 2. Das staatliche Gemeinwohl verlangt,
daB alle an diese Wahrheit glauben.

Der Bundesrat hidlt unerschiitterlich an seinem -Dogma fest, daB3
die Armee «in der Schweizy einen «gewichtigen Beitrag zur Erhaltung
des Friedens», und zwar «des Friedens in Unabhingigkeity (S. 13) leiste.
Der Irrtum, der diese Wahrheit bestreitet, hat kein Recht auf Dasein:
«Die individuelle Freiheit kann und darf nicht so weit getrieben werden,
daBl es moglich wird, sich der Teilnahme an der Landesverteidigung
zu entziehen und dadurch die Gemeinschaft als Ganzes in Gefahr zu
bringen» (S. 12).

Der Glaube an diese Wahrheit ist auch notwendig zur Verwirkli-
chung des Gemeinwohls. Wiirde die Zivildienst-Initiative angenommen,
so wiirde «die innere Verbundenheit von Bevolkerung und Armee» und
damit «die in einem vielgestaltigen und foderativen Staatswesen wichtige
Integrationswirkungy der Armee «in Mitleidenschaft gezogen» (S. 12).
Die bundesritliche Argumentation ist formal dieselbe, mit der die vor-
konziliare Kirche die Glaubens- und Gewissensfreiheit ablehnte, da jedes
Volk zu seiner Integration einer einhcitlichen, fiir alle verbindlichen
Staatsreligion bediirfe.

Unsere Landesregierung ist nicht fahig oder nicht willens, sich mit
Zweifeln am Sinn der militdrischen Landesverteidigung auseinander-
zusetzen. Sie behandelt den Militdrverweigerer — wie vormals das
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kirchliche Lehramt den Ungldubigen — als rechtloses Subjekt eines
«irrenden Gewissens». Nur hat sich Rom in der Zwischenzeit lernfahiger
gezeigt als der Bundesrat. Auch in Bezug auf die Militirverweigerer:
Sagte Pius XII. noch, «daB} ein katholischer Biirger sich» gegeniiber
einer rechtmifigen Regierung ¢nicht auf sein Gewissen berufen kann,
um den Kriegsdienst zu verweigerny, so nimmt das Konzil Abschied
vom ¢irrenden Gewisseny des Militarverweigerers. Es fordert, «dal3 die
Gesetze in humaner Weise fiir den Fall derer Vorsorge treffen, die aus
Gewissensgriinden den Waffendienst verweigerny.

Die Toleranz gegeniiber dem Militirverweigerer hitte die Relativie-
rung der bundesritlichen Staatsreligion zur Voraussetzung. Nur wer im
Militirverweigerer den Vorlidufer und Propheten einer neuen, gewalt-
freien Gesellschaft erkennt und anerkennt, nur wer bereit ist, den Argu-
menten des Militirverweigerers nicht zum vornherein weniger Gewicht
beizumessen als den Argumenten der Militirs, kann den Gewissens-
entscheid des Militdrverweigerers wirklich anerkennen. Solcher «An-
fechtung» aber mag sich unser Bundesrat gar nicht erst aussetzen.

Diskriminierung des Militdrverweigerers

Unverstdndlich ist das Lamento des Bundesrates iiber angebliche Ver-
suche, «die Diskussion in eine Richtung zu lenken, die darauf abzielt,
allein den Dienstverweigerer als ethisch vollwertigen Menschen gelten
zu lassen und diejenigen, die ihre Wehrpflicht in der Armee erfiillen . . .,
zu diffamiereny (S. 19). Der Bundesrat ist es ja gerade, der eine solche
«Richtungy einschligt, freilich nach der entgegengesetzten Seite. Der
Militdrverweigerer und nicht der Militdrdienstleistende muf3 den Nach-
weis erbringen, daBl er nach seinem Gewissen handelt. Der Militir-
verweigerer und nicht der Militirdienstleistende muf} sich einem Prii-
fungsverfahren unterzichen, das menschenunwiirdig ist. Der Militar-
verweigerer und nicht der Militdrdienstleistende wird in der bundes-
ratlichen Botschaft, wenn nicht diffamiert, so doch diskriminiert.
Niemand spricht dem Militirdienstleistenden das Gewissen ab, nur
weil dieses nicht durch einen «Gewissenspriifer» beurteilt wird. Ist die
Trauerarbeit, die im Militirdienst zur Vorbereitung eines notwehrrecht-
lich legitimierten T6tens verrichtet wird, nicht auch ein ¢Tatbeweisy fiir
die Gewissensentscheidung des Dienstpflichtigen? Geht nicht das
Menschenbild unserer Rechtsordnung davon aus, daB jeder Biirger —
bis zum Beweis des Gegenteils — nach seinem guten Glauben handelt?
Warum wird das gewissenhafte Handeln nur gerade beim Militdrdienst-
leistenden vermutet, nicht aber beim Militdrverweigerer, auch wenn
dieser den Tatbeweis im Sinne der Initiative erbringt und einen Zivil-
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dienst leistet, der anderthalbmal solange dauert wie der verweigerte
Militdardienst?

Der Bundesrat befiirchtet, dal der Tatbeweis die «Aufhebung der
allgemeinen Wehrpflichty bedeuten und «dadurch die Gemeinschaft
als Ganzes in Gefahr» (S. 12) bringen wiirde. Damit erweist er sich
wieder als der Gefangene seines AusschlieBlichkeitsdogmas, wonach es
auBler der Armee keine Sicherheit fiir unser Land geben konne. Der
Bundesrat verkennt, daf3 wir in einer Zeit des Uebergangs leben, in der
sich die Gewaltlosigkeit als Weg der Zukunft, als einzig zukunftstrach-
tiger Weg abzeichnet. Der Militarverweigerer vertraut auf diesen Weg.
Und eine Gemeinschaft, die dem Militdrverweigerer vertraut, glaubt an
ihre eigene Zukunft.

Ratlos vor der «Foérderung des Friedensy

DaB in der Schweiz die Phantasie noch nicht an der Macht ist, erfihrt
der Leser der bundesritlichen Botschaft spatestens dort, wo die oberste
Landesregierung den von der Initiative angestrebten Zweck des Zivil-
dienstes nicht mehr verstehen kann. «Forderung des Friedens», «Beseiti-
gung von Ursachen gewaltsamer Auseinandersetzungy, «Schaffung men-
schenwiirdiger Lebensverhiltnisse» oder «Stiarkung der internationalen
Solidaritaty — das sind Zielsetzungen, durch die unsere Landesviter
offensichtlich iiberfordert werden. Der Bundesrat wittert in diesen all-
gemeinen Wertbegriffen einen ¢Blankoschecky», der auch «allerhand
MiBbrauche abdeckeny (S. 14) wiirde, ja «sich mitunter gegen unsere
Landesverteidigung richteny (S. 15) konnte. So etwas aber darf «unter
keinen Umstinden zugelassen werdeny (S. 16).

Warum kapituliert der Bundesrat vor diesen Zielen? Warum
wendet er fiir die Konkretisierung eines friedensfordernden Zivildienstes
nicht annidhernd so viel Energie auf wie fiir das — nachweisbar un-
mogliche — Unterfangen einer Gewissenspriifung fiir Militirverweige-
rer? Wie glaubwiirdig ist ein Bundesrat, der sich das unlosbare Problem
dieser Gewissensrichterei aufldadt, das losbare Problem eines friedens-
fordernden Zivildienstes jedoch fiir unlosbar erklirt, nur weil er dessen
Losung nicht mag, obschon dazu Tausende von Mitbiirgern guten
Willens Hand bieten wiirden?

Wie anders hat sich doch die Nationalkommission Justitia et Pax
mit der Zivildienst-Initiative auseinandergesetzt. Da wird das Gewissen
ernst genommen und der Friede als dringlich erfahren. Da werden
konkrete Einsatzmoglichkeiten aufgezeigt und sogar Kostenberechnun-
gen angestellt. Da wird ein sozialethisches Gutachten veroffentlicht, das
die Initiative ohne Wenn und Aber unterstiitzt. Hatte der Bundesrat aus
diesem Gutachten gelernt, so wire seine Botschaft nicht zur militaristi-
schen Rechthaberei und Agitation verkommen.

313



	Die Armee als Staatsreligion : zur bundesrätlichen Botschaft gegen die Zivildienst-Initiative

